
Für Sie zusammengefasst: 

Beispielrechnung aus dem Flyer H.F.S. 18  
 

 
 
 
Übertragung von Immobilieneigentum 
Immobilieneigentümer, die ihren Grundbesitz steuerfrei auf ihre Kinder übertragen wollen, müssen sich beeilen. Vermutlich wird 
die Gesetzesänderung bald nach dem Urteil erfolgen und rückwirkend zum 1. Januar 2005 gelten. Wir vermuten, dass das Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts zu höheren steuerlichen Belastungen bei der Vererbung und Verschenkung von Grundeigentum 
führen wird. 
Noch werden Immobilien bei Erbschaften und Schenkungen nur zu etwa 60 Prozent des tatsächlichen Wertes besteuert. Wer 
seinen Grundbesitz an die Kinder weitergeben will, sollte noch in diesem Jahr das Eigentum an die späteren Erben verschenken.  
 
 
Steueramnestie                   
Wichtig erscheint uns auch noch mal auf das Thema der „Steueramnestie“ hinzuweisen. Danach kann sich unter anderem im 
Bereich der Einkommensteuer Straffreiheit erkaufen, wer nach dem 31. Dezember 2003 und vor dem 1. Januar 2005 die auf 
Grund seiner unrichtigen, unvollständigen oder unterlassenen Angaben zu Unrecht nicht besteuerten Einnahmen gegenüber der 
Finanzbehörde erklärt  und innerhalb von zehn Tagen die erklärten Beträge an den Fiskus entrichtet. Attraktiv erscheint, dass die 
steuerpflichtigen Einnahmen der Veranlagungszeiträume 1993 bis 2002 nicht zu 100 Prozent, sondern lediglich zu 60% zu 
erklären sind. Sowohl das Thema Erbschaft als auch das Thema Steueramnestie sollten Sie mit sehr guten steuerlichen 
bzw. rechtlichen Beratern durchsprechen. Wir können Ihnen hier gern Empfehlungen geben. 
 
 
Britische Versicherungen im Vergleich:  

 



Für Sie zusammengefasst: 

 
Vorsorgevollmacht 
Wir haben diesen Punkt schon mehrfach angesprochen, müssen aber immer wieder darauf hinweisen: 
Jeder kann durch Unfall, Krankheit oder nachlassende Kräfte im Alter in die Lage geraten, wichtige Angelegenheiten seines 
Lebens nicht mehr selbst regeln zu können. Deshalb ist es wichtig, ausreichend vorzusorgen und die Regelung vertrauensvoller 
Angelegenheiten in absolut zuverlässige Hände zu legen. 
Die sinnvollste Lösung dafür ist eine Vorsorgevollmacht. Mit Ihr können nahe stehende Personen bevollmächtigt werden, im 
Ernstfall für den Angehörigen zu handeln, so dass einem nicht die Hände gebunden sind. Mit dem Vorteil, dass ein 
Betreuungsverfahren, bei dem das Gericht einen Betreuer auswählt und bestellt, in den meisten Fällen nicht eingeleitet werden 
muss. Ehegatten sind von dieser Regelung nicht ausgenommen. Sinnvoll ist eine eingehende Beratung bei einem Notar. Wir 
helfen Ihnen gern weiter. 
 
 
Kapitalrückflussrechnung & Liquiditätsstatus der MS Rio Para 
Am Beispiel einer Beteiligung in Höhe von € 100.000 

 
  
 
Diese Schlagzeilen haben wir der Süddeutschen Zeitung für Sie entnommen: 
 

 
 

 


